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 Fotowettbewerb #haldenslieben – 

Preisträger gekürt

Stadtentwicklungs-
konzept ist fertig
(Seite 5)

Sanierung Rolli-Bad 
ab April
(Seite 2)
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Die Reisezeit steht bevor! Das Team des 
Bürgerbüros rät Reisenden, rechtzeitig vor 
dem Urlaubsstart zu überprüfen, ob die je-
weils notwendigen Reisedokumente noch 
gültig sind. Informationen zu den Einrei-
sebestimmungen Ihres Urlaubslandes 
erhalten Sie beim Auswärtigen Amt oder 
der Botschaft des jeweiligen Landes. Ab-
gelaufene Reisepässe oder Personalaus-
weise können nicht verlängert, sondern 
müssen neu beantragt werden. Mit Bear-
beitungszeiten von vier bis fünf Wochen 
muss gerechnet werden, da die Ausweise 
zentral von der Bundesdruckerei in Berlin 
hergestellt werden. 

Schauen Sie auch, ob Ihr Kind ein gül-
tiges Dokument für die Reise besitzt, denn 
sobald ein Kind Deutschland verlässt, be-
nötigt es ein eigenes Dokument. Hier ste-
hen neben dem Kinderreisepass (maximal 
bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
ausstellbar), der Personalausweis oder der 
elektronische Reisepass zur Auswahl. 

Für die Beantragung im Bürgerbüro be-
nötigen Sie einen Termin. Diesen können 
Sie telefonisch unter 03904 479-2513 
oder online unter www.haldensleben.de 
vereinbaren. Über den Button „Anliegen 
A-Z“ gelangen Sie zur Terminvereinbarung 
für das Bürgerbüro. Hier erfahren Sie au-

ßerdem, was für die Beantragung notwen-
dig ist. Für die Abholung der Dokumente 
im Bürgerbüro wird kein Termin benötigt. 
Bitte beachten Sie, dass derzeit ein 3-G-
Nachweis für den Zutritt zum Bürgerbüro 
vorgelegt werden muss.

Informationen des Bürgerbüros zur bevorstehenden Reisezeit

WARTEN SIE NICHT 
AUF DIE ZUKUNFT. 
STARTEN SIE SIE!
Mit dem Glasfaseranschluss von 
Unsere Grüne Glasfaser.

Nie wieder Leistungsschwankungen und Ausfälle beim 
Internetanschluss: Starten Sie mit Haldensleben und 
Unsere Grüne Glasfaser in die digitale Zukunft. Sichern 
Sie sich jetzt Ihren Glasfaseranschluss bis ins Haus! 

unseregrueneglasfaser.de

JETZT 
INFORMIEREN: 
0800 410 1 410

Fehlende Bewegung ist ein häufiger Grund 
vieler Volkserkrankungen im fortgeschritte-
nen Alter. Zu den Gesundheitszielen des 
Landes Sachsen-Anhalt zählt deshalb, die 
körperliche Mobilität und Gesundheit äl-
terer Menschen zu stärken. Bewegung trai-
niert die Muskelkraft, schützt die Gefäße 
und wirkt regulierend auf den Blutzucker-
spiegel. Zudem fördert regelmäßige Bewe-
gung den Erhalt der Selbstständigkeit.

Wie Frauen und Männer ab 60 Jahren 
nachhaltig mehr Bewegung in ihren Alltag 
bringen können, zeigt das „Alltagstraining 
im Quartier“ (ATQ), das mit Unterstützung 
der Landesvereinigung für Gesundheit 
Sachsen-Anhalt e.V. (LVG) im Mehrgene-
rationenhaus EHFA in der Gröperstraße 
12 angeboten wird. Das Angebot findet 
einmal wöchentlich für 60 Minuten statt 
und kann ohne Vorbereitung und den Ein-

satz von Fitnessgeräten direkt in Alltags-
kleidung umgesetzt werden. Interessierte 
benötigen lediglich trittfeste Schuhe. An 
einer Teilnahme Interessierte, die künf-
tig ihren Alltag aktiver gestalten möchte, 
können sich bei Quartiersmanagerin Sylke 
Kühling dafür anmelden, telefonisch unter  
03904 498 40 129.

Mehrgenerationenhaus EHFA bringt Bewegung in den Seniorenalltag
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Anfang des Jahres hat Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Detlef Koch auch die Ge-
schäftsführung der WOBAU übernommen. 
Damit hat die Stadt Haldensleben die 
Voraussetzung geschaffen, die Synergien 
beider städtischen Gesellschaften opti-
mal nutzen zu können und dadurch auch 
kräftig Kosten zu sparen – nämlich in fünf 
Jahren bis zu 755.000 Euro. In der Koo-
peration sieht Detlef Koch enorme Vorteile 
für eine bedarfs- und zukunftsgerechte 
Stadtentwicklung. 

Das erste Projekt hat er bereits realisiert: 
ein Carsharing am WOBAU Bahnhofcen-
ter. Das zweite Projekt ist in Planung: 
Dabei handelt es sich um Mieterstrom, 
in dessen Genuss die Bewohnerinnen 
und Bewohner mehrerer Wohnblöcke der 

WOBAU kommen sollen. Die Stadtwerke 
werden auf deren Dächern Photovoltaikan-
lagen errichten. 

„Durch eine gemeinsame Geschäftsführung 
ist es deutlich einfacher, eine wirksamere 
Wohnraum- und Quartierentwicklung zu 
betreiben“, erklärt Detlef Koch. Stadtwerke 
und Wobau können durch die Kooperation 
ihre Potenziale voll ausschöpfen, denn die 
Schnittmengen sind bei kommunalen Zu-
kunftsthemen enorm groß“, betont Detlef 
Koch und fügt an: „Ich denke da beispiels-
weise an Klimaschutz, Wohnraum- und 
Mobilitätsgestaltung sowie Digitalisierung.“ 

In Haldensleben sind die Weichen für die 
gemeinsame Marschrichtung damit ge-
stellt. 

Detlef Koch neuer Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft 
Haldensleben mbH

Fast 20 Jahre sind seit der letzten grund-
legenden Rundumerneuerung des Rolli-
Bades ins Land gegangen. „Nach dieser 
langen Betriebszeit befinden sich die 
gebäudetechnischen Anlagen und Bau-
konstruktionen in einem verschlissenen 
Zustand und entsprechen nicht mehr den 
energiewirtschaftlichen Anforderungen“, 
informierte Stadtwerke-Geschäftsführer 
Detlef Koch. 

Und dies soll sich ab Anfang April än-
dern. Rund Sechs Millionen Euro stehen 
für die grundhafte Sanierung des Bades 
zur Verfügung. 3,23 Millionen davon sind 
Fördermittel im Rahmen des Städtebau-
förderprogrammes ‚Sozialer Zusammen-
halt‘ des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes Sachsen-
Anhalts, die jeweils zu einem Drittel von 
Bund, Land und der Stadt Haldensleben 
getragen werden. Die verbleibenden Ko-
sten tragen die Stadtwerke selbst.

Rund ein Jahr ist für die umfassenden 
Baumaßnahmen vorgesehen. Neben der 
Sanierung der gebäude- und installations-
technischen Anlagen wird auch der Well-
nessbereich grundlegend umgestaltet. 
Entstehen sollen drei Themensaunen und 
zwei Ruheräume, einer davon mit Kamin, 
und ein kleines Gradierwerk soll eben-
falls Einzug halten. Das Außengelände 
wird noch familienfreundlicher gestaltet 
mit Liegewiese und schattenspendenden 
Sonnensegeln sowie einer Matschecke, 
Spieltürmchen und einer Balancierstrecke 
für die jüngsten Badegäste. Auch die Rut-
sche wird erneuert, um den Familien-Ba-
despaß noch einmal deutlich zu steigern.

Ein neues Farbkonzept wird die Außen-
fassade in komplett neuem Licht erstrah-
len lassen, aber auch innen wird farblich 
aufgefrischt. Eine dann auf dem Dach 
installierte Photovoltaikanlage soll zumin-
dest einen kleinen Teil der Energie für das 
Rolli-Bad liefern. 

Das Kassensystem wird ebenfalls an die 

technischen Standards angepasst und 
ausgetauscht. Deshalb sollten sich Be-
sitzer von Treuekarten ihr Restguthaben 
bis zum 18. März im Rolli-Bad auszah-
len lassen, weil es mit dem neuen Sys-
tem nicht mehr möglich ist. Gutscheine 
behalten weiterhin ihr Gültigkeit und ver-
fallen nicht. 

Rolli-Bad wird saniert: Letzter Öffnungstag am 18. März

Neuer Geschäftsführer der WOBAU: 
Detlef Koch

Detlef Koch und die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Wendler bei der Vorstellung der 
Sanierungspläne für das Rolli-Bad
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Heiko Klingbeil „Gebautes Erbe unter der Lupe“

Nachdem die Erstauflage des Fotowett-
bewerbs #haldenslieben im Jahr 2020 
sehr erfolgreich war, gab es 2021 eine 
Fortsetzung. Im Mai und Juni waren 
Hobbyfotografen dazu aufgerufen, ihre 
Beiträge in den zwei Kategorien „Es grünt 
so grün…“ und „Gebautes Erbe unter der 
Lupe“ einzureichen. 77 Fotos wurden in 
dem Zeitraum auf Instagram hochgela-
den und für die fünfköpfige Jury war es 
keine leichte Aufgabe, die jeweils drei be-
sten auszuwählen. Über eine Einladung 
zur Preisübergabe ins Rathaus konnten 
sich am Ende fünf der Teilnehmenden 
freuen. Jeweils zweimal den ersten Platz 
einheimsen konnte Heiko Klingbeil, auf 
Platz zwei und drei landeten in der Kate-
gorie „Es grünt so grün“ Vivien Finzelberg 
und Kristian Grimm und in Kategorie 
„Gebautes Erbe unter der Lupe“ Marko 
Hahn und Mathias Assel. 
Sehr erfreut über den schönen Anlass der 
Zusammenkunft äußerte sich die stellver-
tretende Bürgermeisterin Sabine Wendler 
und zeigte sich von der tollen Motivaus-
wahl und der Professionalität der Hob-
byfotografen begeistert und beeindruckt. 

Sie gratulierte herzlich und überreichte 
die ausgelobten Gutscheine, deren An-
lass sich die Gewinner vorab aussuchen 
konnten. Marko Hahn und Mathias Assel 
waren zum Zeitpunkt der Preisverleihung 
leider verhindert und haben ihre Gut-

scheine zugeschickt bekommen.
Ausserdem kündigte Sabine Wendler ei-
nen Kalender mit den zwölf schönsten 
Bildern des Wettbewerbs für das Jahr 
2023 an, der in der zweiten Jahreshälfte 
erhältlich sein wird. 

Preisträger des Instagram-Fotowettbewerbs #haldenslieben gekürt

Sabine Wendler (l.) mit drei der fünf Preisträger: v.L. Vivien Finzelberg, Kristian Grimm und 
Heiko Klingbeil

1
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Heiko Klingbeil „Es grünt so grün…“ Hintere Gartenanlage Gänsebreite

Kristian Grimm „Gebautes Erbe unter der Lupe“ Mathias Assel „Es grünt so grün…“

Vivien Finzelberg „Gebautes Erbe unter der Lupe“ Marko Hahn „Es grünt so grün…“

3

1

3

2 2



5

Aktuelles

Ein langwieriger Prozess geht in der 
nächsten Stadtratssitzung voraussicht-
lich mit einem Beschluss zu Ende: Am  
3. März entscheiden die Stadträtinnen 
und Stadträte über das Integrierte Stad-
tentwicklungskonzept (INSEK) Haldensle-
ben 2030. Hinter dem sperrigen Namen 
verbirgt sich nichts Geringeres als die 
Frage: Wohin steuert Haldensleben in den 
nächsten sieben bis zehn Jahren?

Für diese Weichenstellungen haben die 
Autoren, Andreas Paul und Anna Kunath 
vom Büro für urbane Projekte Leipzig seit 
2020 intensiv in Gesprächen und Be-
teiligungsformaten mit Bürgerinnen und 

Bürgern, Experten und Vertretern der 
verschiedenen Interessengruppen Fakten, 
Ideen und Projekte gesammelt und disku-
tiert.

Das INSEK soll einerseits helfen, bei den 
großen Fragen der weiteren Stadtentwick-
lung „den roten Faden“ nicht zu verlie-
ren, andererseits bildet es eine wichtige 
Grundlage für die erfolgreiche Beantra-
gung von Fördermitteln, ohne die die mei-
sten Projekte nicht umsetzbar wären.

Und Projekte gibt es viele in dem Kon-
zept: Mehr als 90 sind in dem Werk auf-
geführt – von Sofortmaßnahmen bis zu 
langfristig Wünschenswertem reicht die 

Palette, die sich auf folgende Themen-
felder aufteilt:

Es geht um Städtebau und nachhaltige 
Wohnentwicklung um den Wirtschafts-
standort zwischen Tradition und Zukunft, 
um Kultur, Sport und Tourismus, Stadt-
grün, Mobilität und Kommunikation. Alle 
Projekte sind priorisiert und hinsichtlich 
ihrer Machbarkeit bewertet. 

Das komplette Konzept im derzeitigen 
Entwurfsstand finden Sie unter  
www.haldensleben.de/bauen-umwelt

Ein Fahrplan für zehn Jahre: Stadtentwicklungskonzept ist fertig
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Über so einige finanzielle Unterstützung 
für die Bibliothek konnte sich Einrich-
tungsleiterin Angelika Ermel im vergange-
nen Jahr freuen: Über die Stadt Haldens-
leben wurden 17.500 Euro Fördermittel 
des Landes für den Erwerb von Medien für 
den Ausleihbestand ausgereicht. Über den 
Landkreis Börde gab es vom Land 16.200 
Euro Fördermittel zur Erweiterung des 
Kreisleihverkehrsbestands. Um die Zu-
sammenarbeit von öffentlicher Bibliothek 
und Schulen zu stärken, erhielt die Stadt 

1600 Euro Fördermittel. Für den Erwerb 
von digitalen Medien für den Onleihe-Ver-
bund Sachsen-Anhalt, dem die Bibliothek 
Haldensleben angehört, steuerte das Land 
weitere Fördermittel bei.

Einiges an Neuerungen konnte 2021 auf 
den Weg gebracht werden. So wurden, 
basierend auf dem Programm Action-
bound neue Veranstaltungsformate einge-
führt. Dazu zählt zum Beispiel eine 

Bibliothekseinführung für Grundschul-
kinder, bei der die Kinder mit dem Ta-
blet an verschiedenen Stationen in der 
Bibliothek Aufgaben gestellt bekommen. 
Ebenso steht der Einsatz von Ozobots 
bei Veranstaltungen mit Kindern auf der 
Neu-Haben-Liste. Und die Social-Media-
Präsenz der Bibliothek wurde um einen 
Instagram-Account erweitert.

Auf der Bestseller-Ausleih-Liste konnten 
sich „Ostseeangst“ von Eva Almstädt, 
„Das Inselkrankenhaus“ von Liv Helland 
und „Elbleuchten“ von Miriam Georg ganz 
oben behaupten. Aber auch die Gesamt-
ausgabe von Harry Potter erfreut sich 

immer noch sehr großer Beliebtheit, wie 
einige andere Klassiker auch. 

„Coronabedingt musste die Veranstal-
tungsarbeit im letzten Jahr leider zum 
großen Teil ruhen. Aber wir sind zuver-
sichtlich, bald wieder kleine Veranstal-
tungsreihen während der Öffnungszeiten 
und am frühen Abend ins Programm 
aufnehmen zu können“, blickt Angeli-
ka Ermel positiv in die Zukunft. Zu den 
Höhepunkten im letzten Jahr zählte der 
Stars Wars Reads Day mit Schülern des 
Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums 
und Mitgliedern der 501st Legion-Ger-
man Garrison und die Lesung mit Uta 
Schorn. Der Stars Wars Reads Day ist 
auch für den diesjährigen Oktober wie-
der fest eingeplant. Regelmäßige Vorlese-
zeiten für die Jüngsten und einen Treff-
punkt für Lesebegeisterte zu bieten sowie 
zu Kreativtreffs oder Schach einzuladen 
– all das und noch einiges mehr hat sich 
Bibliotheksleiterin Angelika Ermel mit ih-
rem Team für 2022 auf die Fahnen ge-
schrieben.

Stadt- und Kreisbibliothek: Rückblick 2021 und Ausblick 2022

Auch in diesem Jahr informiert das Gastge-
berverzeichnis zu Übernachtungsangeboten 
und Locations für kleine und größere Feiern 
in und um Haldensleben. Darüber hinaus 
bietet es einen Überblick der touristischen 
Stationen und Serviceangebote, die Gäste 
und Einheimische gleichermaßen anspre-
chen sollen. So stehen in Haldenslebens 
Mobilitätscenter am Bahnhof zwei Pedelecs 
zum Ausleihen bereit. Neu dazu gesellt hat 
sich Anfang des Jahres ein form- und farb-
schöner E-Mobil-Flitzer, der sich bestens für 
Touren ins Umland, aber auch mal für eine 
Einkaufstour mieten lässt. 

Der 40seitige Kulturkalender bietet eine um-
fangreiche Übersicht zu den zahlreichen Ver-
anstaltungen: Von den Events auf Schloss 
Hundisburg, über das Gertrudium im Land-
schaftspark Althaldensleben, das Altstadtfest 
bis hin zu den Stadtliteraturtagen und zum 
Sternenmarkt. Beim Kinderfest im Mai und 
dem Drachenfest im Oktober steht der Spaß 
für die Jüngsten im Vordergrund. Konzerte 
und Lesungen in der KulturFabrik, die be-
sondere Note im Weißen Garten sowie die 
kleinen und feinen Angebote privater Anbie-
ter sind für den Kulturkalender für 2022 zu-
sammengetragen worden. 

Das Gastgeberverzeichnis, der Kulturkalen-
der und weiteres Informationsmaterial sind 

im Bahnhofcenter erhältlich oder werden auf 
telefonische oder Anfrage per E-Mail zuge-
schickt: Telefon: 03904 725995, E-Mail: 
info@bahnhofcenter-hdl.de Auch im Bür-
gerbüro, in der KulturFabrik und weiteren 
Auslagestellen liegen die Publikationen zum 
Mitnehmen aus. 

Was-Wann-Wo 2022: Bestens informiert mit 
Gastgeberverzeichnis und Kulturkalender

v.l. Detlef Koch, Geschäftsführer der WOBAU, und Patrick Thräne, Leiter des WOBAU-Bahn-
hofcenters, stellten den neuen E-Mobil-Flitzer vor, der - wie auch die beiden Pedelecs - beim 
Wobau-Bahnhofcenter zur Ausleihe bereitsteht. Damit ist Haldenslebens Mobiltätszentrale 
wieder um einen attraktiven Baustein gewachsen.

Stadt- und Kreisbibliothek Bücher und vieles 
mehr für Groß & Klein
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Der Auftakt ist gemacht, die Entschei-
dungen sind getroffen. 216 Host Towns 
(Gastgeberstädte) und somit 216 kom-
munale Projekte werden eine offene, 
vielfältige Gesellschaft prägen. Mit dabei: 
Die Region mit den Landkreisen Börde 
und Helmstedt sowie den beiden Kreis-
städten als eine der Gastgeberregionen. 
Das größte kommunale Inklusionspro-
jekt in der Geschichte der Bundesrepu-
blik stiftet ein neues Miteinander und 
öffnet den Raum für Begegnungen weit 
über die Special Olympics World Games 
Berlin 2023 (17. bis 25. Juni 2023) hi-
naus. 

Die Host Towns bereiten den Empfang 
für die internationalen Delegationen. Über 
vier Tage, vom 12. und 15. Juni 2023, 
sind sie Gastgeber für die AthletInnen und 
deren Angehörige vor Beginn der Wettbe-
werbe in Berlin. Die Delegationen lernen 
Land und Leute kennen. Aus der Nähe er-
fahren sie die regionalen Besonderheiten 
und Einzigartigkeiten in allen Bundeslän-
dern. So werden die Kommunen- Städ-
te, Landkreise und Gemeinden- das Bild 
Deutschlands in der Welt formen. Inklu-
sion wird zur Inspiration. Welche Delega-
tion unsere Region empfangen wird, steht 
noch nicht fest. 

Region ist Gastgeberin für Special Olympics World Games Berlin 2023

Die Stadt Haldensleben hat sich für das 
Label „Stadtgrün naturnah“ beworben. 
Im Vordergrund steht neben dem ökolo-
gischen Grünflächenmanagement auch die 
biologische Artenvielfalt.

Umsetzen will es die Stadt mittels natur-
naher Bearbeitung der Flächen, standort-
gerechter, regionaler Auswahl von Pflan-

zen und Saaten, Entsiegelung von Flächen 
und Vernetzung von Lebensräumen. 

Eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung, in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern, 
Fachkundigen und Vertretern von Umwelt-
verbänden haben sich bereits im vergange-
nen November zu einer ersten Bestands-
aufnahme und Ideensammlung getroffen. 
Derzeit werden erste Ergebnisse in einem 
Maßnahmenkatalog für eine reiche regi-
onale Pflanzen- und Tierwelt zusammen-
gefügt und in zwei weiteren Sitzungen im 
März und im Mai fertiggestellt. Handlungs-
felder sind neben der Rasen- und Wiesen-
pflege auch das Straßenbegleitgrün und 
die Friedhöfe. Ein weiteres Thema ist das 
gärtnerische Grün, wie etwa die Stauden-
beete in der Magdeburger Straße. Auch die 

Baum- und Strauchpflege wird in den Fo-
kus gerückt.

Ziel der Stadt ist das goldene Label. Ne-
ben den bereits bestehenden Blühwiesen, 
wird vom Stadthof im März eine weitere 
Blumenwiese angepflanzt. Dazu wird 
ein neues Staudenbeet die Köhlerstraße 
schmücken und vorhandene Beete werden 
durch Neupflanzungen aufgewertet. Neue 
Bodendecker und Bodendeckerrosen sollen 
ergänzend die vorhandenen Beete zieren. 

Der Herbst als Hauptpflanzzeit für Bäume, 
Sträucher und Blumenzwiebeln rundet das 
Angebot ab. In Kürze können sich die Hal-
densleberInnen bereits an den im vergan-
genen Herbst zahlreich neu gepflanzten 
Frühlingsblühern erfreuen. 

Durch die Blume gesprochen – Haldensleben wird „Stadtgrün naturnah“ 

Special Olympics: Auch Haldensleben prä-
sentiert sich gern als Gastgeber.

Kennen Sie die Straße „An der Gärtnerei“ in 
Haldensleben? Wenn nicht – das ist keine 
Schande, denn bislang ist von dieser Stra-
ße noch nichts zu sehen – in diesen Tagen 
sind dort Bagger und Archäologen unter-
wegs. 

Bereits im September 2021 hatte der 
Stadtrat über den Namen einer neuen 
Wohngebietsstraße entschieden, die nahe 
der bestehenden Gärtnerei an der Bül-
stringer Straße abbiegen und nach einem 
Rundkurs wieder an die Bülstringer Straße 
anschließen soll. 

Auf der Fläche könnte ab dem nächsten 
Jahr ein neues Wohngebiet mit insgesamt 
33 Baugrundstücken entstehen. Durch ein 
Umlegungsverfahren, das nun abgeschlos-
sen ist, sind die Eigentumsverhältnisse in 
dem Gebiet neu geordnet worden – die Bau-
grundstücke gehören zum überwiegenden 

Teil der Stadt, ei-
nige Grundstücke 
stehen in privatem 
Eigentum.

Die archäolo-
gischen Untersu-
chungen werden 
vo r  auss i ch t l i ch 
noch bis April an-
dauern, dann star-
tet das Bauamt 
mit der Planung. 
Mitte nächsten 
Jahres könnte 
dann die eigent-
liche Erschließung 
starten.

An der Gärtnerei: Neues Wohngebiet in Sicht

Lageplan des künf-
tigen Wohngebietes 

„An der Gärtnerei“
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Die Auswahl der Jubilare orientiert sich 
dabei an dem Erscheinungszeitraum der 
jeweiligen Ausgabe.

EHE-JUBILÄEN
Goldene Hochzeit 
(50 Ehejahre)
19.02. Edeltraud und Helmut Keilwitz, 
 Haldensleben
19.02. Gudrun und Werner Schneider, 
 Haldensleben
04.03. Helga und Peter Groeschl, 
 Haldensleben

Diamantene Hochzeit 
(60 Ehejahre)
17.03.  Rose-Marie und Peter Ostrowski, 

Haldensleben

Eiserne Hochzeit 

(65 Ehejahre)
23.02. Marianne und Hans-Heinrich 
 Pessel, Haldensleben
09.03. Rosemarie und Hans Seiler, 
 Haldensleben

GEBURTSTAGS-
JUBILÄEN
70. Geburtstag
18.02. Regina Gerloff, Haldensleben
18.02. Hans Hillmann, Haldensleben
18.02. Christine Rabe, Süplingen
19.02. Lutz-Jürgen Jeitner, Haldensleben
20.02. Marianne Voigt, Hundisburg
23.02. Bernd Brunke, Haldensleben
24.02. Lothar Hobohm, Haldensleben
25.02. Jutta Spielvogel, Haldensleben
25.02. Burghard Wucherpfennig, 
 Haldensleben

02.03. Marianne Hüttner, Haldensleben
02.03. Dieter Klumpe, Hundisburg
02.03. Alexander Schmidt, Haldensleben
07.03. Ingrid Dahlke, Haldensleben
09.03. Barbara Geister, Haldensleben
12.03. Reinhard Gratzke, Haldensleben
12.03. Sylvia Müller-Schallwig, 
 Haldensleben
13.03. Karin Trittel, Haldensleben
15.03. Marlis Anhalt, Haldensleben
15.03. Dietmar Bohn, Haldensleben
15.03. Wolfgang Müller, Haldensleben
16.03. Arnold Buckow, Süplingen
16.03. Erhard Hebekerl, Haldensleben
16.03. Jutta-Christine Plank, 
 Haldensleben
16.03. Albert Schütte, Süplingen
16.03. Jens-Olaf Schulze, Haldensleben
17.03. Erich Behrens, Haldensleben
18.03. Silvia Nagelschmidt, 
 Haldensleben
19.03. Klaus Dieter Giemulla, 
 Haldensleben
19.03. Hans-Dieter Kaiser, Haldensleben

75. Geburtstag

18.02. Wolfgang Keilwitz, Süplingen
19.02. Barbara Ilgenstein, Haldensleben
19.02. Erika Luthe, Haldensleben
20.02. Helmut Keilwitz, Haldensleben
23.02. Herbert Kaiser, Haldensleben
25.02. Monika Grünzel, Haldensleben
25.02. Gudrun Wendel, Haldensleben
28.02. Norma Borchert, Haldensleben
01.03. Edeltraud Diekmann, 
 Haldensleben
03.03. Dieter Gerloff, Haldensleben
05.03. Christel Böttcher, Haldensleben
07.03. Alfred Karl, Haldensleben
10.03. Anneliese Kraul, Haldensleben
10.03. Hanne-Liese Müller, 

 Haldensleben
12.03. Loli Jenke, Haldensleben
14.03. Hans-Peter Gutsch, Haldensleben
15.03. Waldemar Schäckel, Süplingen
18.03. Horst-Gerhard Tittel, 
 Haldensleben
20.03. Günter Sienknecht, Haldensleben

80. Geburtstag
19.02. Ute Hansen, Haldensleben
22.02. Wilfried Schmidt, Haldensleben
28.02. Helga Heise, Haldensleben
05.03. Karin Eggestein, Haldensleben
10.03. Norbert Bayer, Haldensleben
11.03. Karin Tode, Haldensleben

85. Geburtstag
20.02. Gerda Brennecke, Haldensleben
24.02. Liesa Latusseck, Satuelle
25.02. Erika Müller, Haldensleben
26.02. Karl-Heinz Lippe, Haldensleben
28.02. Willi Okon, Haldensleben
04.03. Marianne Dreyer, Haldensleben
08.03. Elfriede Keil, Süplingen
10.03. Jörg Weidhase, Haldensleben
12.03. Marie-Luise Förster, 
 Haldensleben
13.03. Hermann Becker, Hundisburg
13.03. Ursula Weddige, Haldensleben
15.03. Dieter Haack, Haldensleben

90. Geburtstag
20.02. Willi Buhtz, Hundisburg
22.02. Erika Richter, Haldensleben
24.02. Hannelore Schwanz, 
 Haldensleben
26.02. Werner Busse, Süplingen
26.02. Ingrid Heßler, Haldensleben

95. Geburtstag
11.03. Anna Schech, Haldensleben

Herzliche Glückwünsche für Haldenslebens Jubilare 
Wenn sich unsere Bürgerinnen und Bür-
ger über ein besonderes Jubiläum freu-
en, möchte die Stadt Haldensleben mit 
ihren Glückwünschen nicht fehlen. Des-
halb werden diese herzlichen Wünsche 
hier übermittelt. Die Auswahl der Ju-
bilare wird sich dabei an dem Erschei-
nungszeitraum der jeweiligen Ausgabe 
orientieren.
Auf Grund der neuen Rechtslage wer-
den Altersjubilare ab dem 70. Geburts-
tag in 5-Jahresschritten (70., 75., 80. 

usw.) veröffentlicht. Ehejubiläen werden 
ab goldener Hochzeit bekannt gegeben. 
Eine Nennung der Anschrift ist nicht vor-
gesehen.

Wer keine Veröffentlichung wünscht, 
kann einer Datenweitergabe auch wi-
dersprechen. Der Widerspruch muss 
persönlich im Haldensleber Bürgerbü-
ro, Markt 20-22, eingelegt werden. Zur 
Überprüfung der Identität wird ein gül-
tiges Ausweisdokument (Personalaus-

weis, Reisepass u.a.) benötigt.
Senioren ab 70 Jahren, die auch eine 
Veröffentlichung in der Volksstimme 
wünschen, können ihren Geburtstag di-
rekt dort melden. Dies ist per Post an 
Volksstimme Bördekreis GmbH, Mag-
deburger Str. 10, 39340 Haldensleben,  
Tel. 0 39 04/66 69 33, oder per E-Mail 
an redaktion.haldensleben@volksstim-
me.de möglich. Ihre Namen werden 
dann unter der Rubrik „Gratulation“ ver-
öffentlicht.

JUBILARE vom 18. Februar bis 20. März 2022
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Veranstaltungen
KulturFabrik: „SUGAR MAN - Das bittersüße 
Märchen des Sixto Rodriguez“ am 18. März, 19:30 Uhr

Eine wahre Geschichte. In drei Teilen 
Detroit. Kapstadt. Berlin. Trilogie eines 
Trios. Wundersamer Stoff. Falsche Songs. 
Großes Kino. Gelöst wird das Rätsel um 

den amerikanischen Songwriter Rodri-
guez. Keiner hörte ihn, keiner wollte ihn, 
keiner kannte ihn, aber es kamen Tage 
voll Wunder und Staunen.

Live in concert: Thomas Rühmann (voc, 
guit), Jürgen Ehle (guit, voc), Monika He-
rold (bass, key,voc)

Thomas Rühmann, bekannt als Haupt-
darsteller der ARD-Produktion „In aller 
Freundschaft“ (Einschaltquote 6,5 Mio.) 
beweist in diesem neuen Programm ein-
mal mehr seine Qualitäten als Sänger.

VVK: 27,00 €; AK: 29,00 €; Begleitper-
soen für B-Ausweisbesitzer frei

Veranstalter: MB Konzerte Berlin

Kartenreservierung unter: (03904) 
40159 oder in der KulturFabrik

Schloss Hundisburg, Eichsfelder Saal: Das muss ein Stück vom Himmel sein 
am 20. März 17:00 Uhr

Leichte Muse mit Musiquette

Das Duo Musiquette, bestehend aus der 
Sopranistin Sabine Richter und dem Pi-
anisten Clemens Posselt (Semperoper 
Dresden) besticht durch hohe Professio-
nalität und Ausstrahlungskraft und bie-
tet perfekte musikalische Unterhaltung. 
Mit musikalischem Können und einer 

zugleich locker-verspielten Darbietung 
verzaubern die beiden ihr Publikum. Prä-
sentiert wird ein humorvoll musikalischer 
Frühlingsspaziergang.

Kartenreservierung unter 
Tel. (03904) 44265 / KULTUR-Land-
schaft Haldensleben-Hundisburg e.V.

KulturFabrik Gerikestraße 3a 
Alsteinklub: ) (0 39 04) 4 01 59
Stadtbibliothek: ) (0 39 04) 4 95 30
Ausstellung in der Kunstgalerie
»Herausforderungen« Malerei und Keramik 
von Ulrich Uffrecht, Eva Hein, Petre Bob-
giaschwili (alle Berlin), bis 14. April, wäh-
rend der Öffnungszeiten, Eintritt: frei
Di., 22. Februar, 18:00 Uhr

Treffpunkt Büchersofa
Im Obergeschoss der Bibliothek werden 
aktuelle Bücher aus den Regalen der Bibli-
othek vorgestellt. 
Eintritt frei. Teilnahme an der Veranstal-
tung nur mit 2G Nachweis. 
Do., 24. Februar, 10. März, 14:30 Uhr

Zusammenkunft des Haldenslebener 
Schreibzirkels, Schreibinteressierte sind 
herzlich willkommen, Eintritt: frei
Do., 24. Februar, 17. März, 16:00 Uhr

Zusammenkunft der Haldenslebener 
Künstlergilde, Kunstinteressierte sind herz-
lich willkommen, Eintritt: frei
Fr., 25. Februar, 20:00 Uhr

live in concert: Goldmeister – Willkom-
men in den Zwanzigern! - Swing trifft auf 
deutschen HipHop, VVK: 20,00 € (erm.: 
18,00 €); AK: 23,00 € (erm.: 21,00 €)*
Di., 01. März, 19:00 Uhr

FabrikKino, „Nahschuss“ – Film über die 
Todesstrafe in der DDR, Drama/Historie, 
D 2021, FSK: ab 12 J., 112 Min., UKB: 
4,00 €
Fr., 04. März, 14:00 bis 18:00 Uhr
Sa., 05. März, 10:00 bis 16:00 Uhr

Kleiderbörse für Kinder und Erwachsene, 
zusammen mit dem Kinderschutzbund 
Börde, Eintritt: frei
Mi., 09. März, 18:30 Uhr

Philosophischer Salon mit Janina Otto 
(Magister Artium Philosophie) zum Thema: 

Buchbesprechung: „Das geheime Leben 
der Bäume“ von Peter Wohlleben Eintritt: 
frei, Spende zur Förderung der Kulturarbeit 
erbeten, um Voranmeldung wird gebeten.
Fr., 11. März, 20:00 Uhr

„Die sieben Waffen der Frau“ – Kabarett 
zum Frauentag mit Andrea Kulka, VVK: 
14,00 € (erm.: 12,00 €); AK: 16,00 € 
(erm.: 14,00 €)*
Sa., 12. März, 10:00 bis 13:00 Uhr

Mal-Workshop zum Frauentag „Relax Art 
für Frauen“ mit Jeannette Reupke (Kunst-
therapeutin), Eintritt: 49,00 € (inkl. Ca-
napés, Sekt, Materialien), Voranmeldung 
unter Tel.: (03904) 40159 oder in der 
KulturFabrik
Di., 15. März, 19:00 Uhr

Let’s talk about music: Andy Steinke (Tat-
too-Studio Haldensleben), VVK. 5,00 €, 
AK: 7,00 €

Weitere Veranstaltungstipps

Schloss Hundisburg, 
Hauptsaal: Abendliches 
Festkonzert 
am 04. März 19:00 Uhr

Abendliches Festkonzert zur Einwei-
hung des Hauptsaales mit Stefanie 
Waegner (Violoncello), Andreas Hart-
mann (Violine) und Rolf-Dieter Arens 
(Klavier)

Zur Einweihung des rekonstruierten 
Hauptsaales präsentieren die Musiker 
Werke von Beethoven, Grieg und Men-
delssohn. Dr. Berthold Heinecke und 
Dr. Harald Blanke blicken in Vorträgen 
auf das Baugeschehen rund um den 
Hauptsaal zurück.

Kartenreservierung unter  
Tel. (03904) 44265 / KULTUR-Land-
schaft Haldensleben-Hundisburg e.V.
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Veranstaltungen

Aktuelles

Museum Haldensleben
Breiter Gang, 39340 Haldensleben 
) (0 39 04) 27 10 
Das Museum Haldensleben ist wieder wie 
gewohnt jeweils dienstags bis freitags 
von 9:00 bis 12:00 Uhr und 
14:00 bis 17:00 Uhr sowie jeden Sonn-
tag von 10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 
bis 17:00 Uhr geöffnet. 

Aquarell
Hagenstraße 60a, 39340 Haldensleben
) (0 39 04) 4 87 20
Fr., 25. Februar, 19:00 Uhr

„Das große Bulli Abenteuer“ - Von In-
stanbul ans Nordkap. Live präsentiert 
der renommierte Fotograf Peter Gebhard 
Geschichten, Fotos und Videos von seiner 
faszinierende Tour mit seinem T1-Bulli 
quer durch Europa.
Karten erhalten Sie beim Autohaus Hei-
nicke in Weferlingen, An der Zuckerfa-
brik 1 oder bei der Seniorenhilfe in Hal-
densleben, Hagenstraße 62. 
Eintritt 18,00 €, Einlass 18:30 Uhr

Volkssolidarität
Seniorenbegegnungsstätte im „EHFA“
) (0 39 04) 23 10
Wöchentliche Veranstaltungen:
dienstags, 14:00 Uhr

Kreativnachmittag/ Handarbeit
Mi., 02. März, 14:00 Uhr

Mitglieder und Gäste der Gruppe VI/XII
Mi., 02. März, 14:00 Uhr

Treffen des Blinden- und Sehschwachen-
verband

Alsteinstraße 26, 
) (0 39 04) 72 02 90
Wöchentliche Veranstaltungen: 
montags: 14:00 Uhr Spielenachmittag
donnerstags: 14:00 Uhr Spielenachmittag
mittwochs: 14:00 Uhr Kaffeenachmittag 
freitags: 14:00 Uhr Spielenachmittag 
(Karten-und Brettspiele) bei Kids & Co
Mi., 09. März, 14:00 Uhr

Treff der Mitglieder und Interessierte der 
Rheumaliga 
Mo., 21. März, 14:00 Uhr

Treff der Selbsthilfegruppe Krebs und Infor-
mationsnachmittag für neue Interessierte 

Jugendeinrichtung 
„Kids & Co“
Waldring 113 f
freitags, 14:00 Uhr

Besuch kann ohne Anmeldung erfolgen

Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt
Di., 15. März, 16:00 bis 18:00 Uhr

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt
Themen der Energieberatung können: 
Stromsparen, Heizen und Lüften, bau-
licher Wärme- und Hitzeschutz, Hei-
zungs- und Regelungstechnik, erneuer-
bare Energien, Förderprogramme und 
Wechsel des Energieversorgers sein. Um 
eine kurze Voranmeldung wird gebeten 
unter: 0345 2927800 (kostenfrei) oder 
0800/809802400 (kostenfrei).
Alternativ in ganz kurz: Alles rund um 
das Thema Energie, kurze Voranmel-
dung bitte unter: 0345 2927800 oder 
0800/809802400 (beide kostenfrei).

Ausschreibung für die Standplatzvergabe zum Altstadtfest 2022 in Haldensleben*

Die Stadt Haldensleben führt in der Zeit vom 26.08.2022 bis 28.08.2022 das diesjährige Altstadtfest durch. Hierfür können 
sich interessierte Anbieter bewerben. Der Antrag ist formlos an folgende Adresse zu richten:

Stadt Haldensleben
Abt. Kultur
Markt 20 - 22 
39340 Haldensleben

Folgende Angaben sollten enthalten sein: 

• Art des Angebotes;

• Größe des Standes (bei Verkaufswagen bei geöffneter Klappe)

• incl. Angaben über die Deichsel u.ä.;

• Stromanschluss ja/nein und Höhe in kW;

• Wasseranschluss ja/nein;

• Foto des Standes;

• Anzahl der benötigten Kunststoffmehrwegbecher (0,25 l, 0,30 l, 0,40 l und 0,50 l; nur für Getränkestände)

Die Bewerbungen müssen bis spätestens 15. April im Rathaus vorliegen.
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf Zulassung oder auf einen bestimmten Platz. Grundsätzlich kann jeder 
Bewerber nur mit einem (max. zwei) Geschäft (en) zugelassen werden.

Die Zulassungsmöglichkeiten sind beschränkt:
-   Bierwagen sind nur auf den im Anhang gekennzeichneten Plätzen zugelassen. Bierwagen dürfen ausgeklappt das Maß 

von 7 x 5 Metern nicht überschreiten.
-   Die Anzahl der zugelassenen Cocktailstände ist auf drei beschränkt. Cocktailstände dürfen aufgeklappt nicht größer sein 

als 4 x 3,50 Meter.
-   Die Anzahl der zugelassenen Wein- bzw. Bowlestände ist auf zwei beschränkt. Wein- und Bowlestände dürfen aufge-

klappt nicht größer sein als 4 x 3,50 Meter.
-   Zugelassen werden nur Bewerber, deren elektrischen Geräte und Leitungen und/oder Wasseranschlussschläuche den 
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gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

-   Die Ausgabe von Glasflaschen und Gläsern im Altstadtfestgebiet ist verboten. Dies gilt auch für Präsente. 
Über die Verwendung einheitlicher Kunststoffmehrwegbecher ist ein Vertrag abzuschließen (nur für Getränkestände).

Sofern mehr Bewerbungen eingehen sollten als mögliche Standplätze zu vergeben sind, kommen für das Auswahlverfahren nach-
folgend aufgeführte Kriterien zur Anwendung:

- Ortsansässige Bewerber, die in Haldensleben ihren Wohn- oder Firmensitz haben;
- Die Bewerber sind bekannt und haben sich bewährt (3/4 der Standflächen);
-  Bewerber, deren Stände attraktiv gestaltet sind und/oder deren Angebot bzw. die damit verbundenen Aktivitäten das 

Altstadtfest bereichern (1/4 der Standflächen);
-  Sofern mehr Bewerber als Standplätze zu vergeben sind, entscheidet das Los. In diesem Fall wird nur ein Angebot 

pro Anbieter in das Losverfahren einbezogen. Es empfiehlt sich daher anzugeben, welches Angebot im Zweifelsfall am 
Losverfahren teilnehmen soll.

-  Für den Fall, dass ausgewählte Standbetreiber krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen ausfallen, werden Nachrücker 
benannt.

Ausgeschlossen sind:
- Textilstände;
- Verlosungsgeschäfte auf gewerblicher Basis, die nicht von der Stadt Haldensleben ausgerichtet werden;
- Blinker;
- Automaten;
-  Andere vergleichbare Stände (Pkt.1, 3 und 4), die nicht zum Charakter des Altstadtfestes passen;
-  Stände, soweit der Bewerber im Festgebiet mit mehr als einem Stand vertreten ist.

–  Über die Vergabe der Getränkestände entscheidet der Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung im April 
oder Mai eines jeden Jahres 

–  Über die Vergabe von Standplätzen an alle übrigen Bewerber trifft die Stadtverwaltung eine Entscheidung bis Mai/ Juni eines 
jeden Jahres. 

–  Die Erhebung der Standgebühren ist in der Marktgebührenordnung der Stadt Haldensleben geregelt. 
Informationen zu den gültigen Standgebühren sind unter Marktgebührenordnung im Internetportal der Stadt Haldensleben 
zu finden. (www.haldensleben.de/Start/Bürgerservice-Rathaus/Satzungsarchiv)

–  Weitere Fragen werden Ihnen von den Mitarbeitern der Abteilung Kultur der Stadt Haldensleben (Tel.: 03904/479-2221) 
gern beantwortet.

*…Die Angaben gelten in m/w/d Form.

Anlage
Übersicht über das gesamte Festgebiet und konkrete Standflächen für Bierwagen im Geltungsbereich der Richtlinie
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Ausschreibung für die gastronomische Versorgung zum Gertrudium 2022

Die Stadt Haldensleben veranstaltet am 11. und 12. Juni 2022 das Gertrudium im Landschaftspark. Gesucht werden Gastro-
nomen, die folgende Zeitstellungen mit ihrer Ausrüstung und ihrem Angebot in hoher Qualität abdecken können: Früh- und Hoch-
mittelalter, Jahrhundertwende (1900-1920). Interessenten können sich mit einem formlosen Antrag bis spätestens 22. März bei 
der

Stadt Haldensleben, Abt. Stadtmarketing und Kommunikation 
Markt 20 – 22, 39340 Haldensleben

bewerben. Beteiligungswünsche werden bevorzugt per Mail an marketing@haldensleben.de entgegen genommen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904 479 1210.

Bereitschaftsdienste
Notfallpraxis im AMEOS-Klinikum  
Haldensleben-Allgemeinkrankenhaus 
Kiefholzstr. 27
Mi. und Fr.: 16 – 18 Uhr
Wochenende/Feiertag: 9 – 12 u. 16 –18 Uhr

HAUSÄRZTE
Den diensthabenden Hausarzt erreichen 
Sie unter der bundeseinheitlichen Ruf-
nummer: 116 117
In lebensbedrohlichen Fällen ärztliche 
Hilfe über: 112

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST
An Wochenenden und Feiertagen findet in 
der Zeit von 10–12 Uhr und 17–18 Uhr 
bei folgenden Zahnärzten Notdienst statt. 
Eine telefonische Rufbereitschaft außer-
halb dieser Sprechzeiten ist gewährleistet.
26./27.02. 

ZA O. Brix, Dammühlenweg 13, 
Haldenleben,  ) 03904 44113
05./06.03.

ZA H. Schrader, Waldring 105, 
Haldensleben,  ) 03904 42158
12./13.03.

ZA H. Mabruk, P.-Wilh.-Behrends-Str. 2,
39340 Haldensleben,  ) 03904 2693
19./20.03.2022

Dr. B. Düerkop, Nachthutstr. 6, 
Haldensleben,  ) 03904 71580
Alle aktuellen zahnärztlichen Bereitschafts-
dienste im Bördekreis: www.zbd-boerdekreis.de

TIERÄRZTE
Bis 24.02.

Dr. Pohl, Haldensleben, ) 0179 9065142
TÄ Künnemann, Colbitz, ) 0171 4811543
25.02. – 03.03.

FTA. Thurmann, Bregenstedt, 
 ) 0171 7720959
FTÄ Behrens, Barleben, 
 ) 039203 644158
04.03. – 10.03.

DVM Herr, Calvörde,  ) 0171 6836436
TA Ferchland, Walbeck, 

 ) 039061 986467
11.03. – 17.03.

TÄ Kaatz, Alleringersleben, 
 ) 0172 3903368
DVM Düsedau, Lindhorst, 
 ) 039207 80205
18.03. – 24.03.

DVM Lodders, Süplingen, ) 039053 272
TÄ Engelbrecht, Rogätz, 
 ) 0170 4347139

Tierheim:  ) 039058/3012

APOTHEKEN
21.02., 05.03., 17.03.

Adlerapotheke, Friedensstr. 58, 
Wolmirstedt,  ) 039201 21436
22.02., 06.03., 18.03.

Beber-Apotheke, Amselweg 13, 
Haldensleben,  ) 03904 46065
23.02., 07.03., 19.03.

Löwen City Apotheke, Breiteweg 141, 
Barleben,  ) 039203 89830
23.02., 07.03., 19.03.

Löwen-Apotheke, G.-Scholl-Str. 22, 
Calvörde, ) (039051 256
24.02., 08.03., 20.03.

Apotheke-Althaldensleben, 
Neuhaldensleber Str. 46c, 
Haldensleben,  ) 03904 66080
25.02., 09.03.

Corvinus Apotheke, Wilhelmstraße 10, 
Colbitz,  ) 039207 95065
25.02., 09.03.

Hirsch Apotheke, Magdeburger Str. 57, 
Eichenbarleben,  ) 039206 50307
26.02., 10.03.

Moritz Apotheke, Schnarsleber Str. 11, 
Niederndodeleben,  ) 039204 82427
26.02., 10.03.

Ohre-Apotheke im Ohrepark, Friedrich-
Schmelzer-Str. 2, Haldensleben, 
	 ) 03904 7205788
27.02., 11.03.

Sonnen-Apotheke, Waldring 64a, 
Haldensleben,  ) 03904 45561

27.02., 11.03.
Mauritius Apotheke, Bahnhofstr. 7, 
Groß Ammensleben,  ) 039202 6394
28.02., 12.03.

Rathaus Apotheke, August-Bebel-Str. 32, 
Wolmirstedt,  ) 039201 4600
01.03., 13.03.

Löwen-Apotheke, Ebendorfer Str. 19, 
Barleben,  ) 039203 50024
01.03., 13.03.

Schloß Apotheke, Zur Spetze 2, 
Flechtingen,  ) 039054 2970
02.03., 14.03.

Apotheke am Heiderand, Wolmirstedter 
Str. 1, Samswegen,  ) 039202 877650
03.03., 15.03.

Roland-Apotheke, Gerikestraße 4, 
Haldensleben,  ) 03904 71520
03.03., 15.03.

Wartberg Apotheke, Magdeburger Str. 14, 
Niederdodeleben, ) 039204 910444
04.03., 16.03.

Apotheke im Elbepark, Am Elbepark 1, 
OT Hermsdorf,  ) 039206 53274
04.03., 16.03.

Apotheke Angern, Alte Dorfstraße 8, 
Angern,  ) 039363 232

Weitere Bereitschaftsdienste
Stadtwerke Haldensleben GmbH,
	 ) (0 39 04) 47 73
Abwasserverband „Untere Ohre“, 
	 ) (0 39 04) 6 68 06
Stadt Haldensleben (außerhalb der Arbeitszeit)

  ) (01 71) 7 64 60 40
Rufbereitschaft der WOBAU und WBG 
„Roland“ Haldensleben
Heizung/Sanitär: ) (07 00) 96 228 726
Elektro: ) (07 00) 96 228 353
Rohrverstopfungen außerhalb der 
Wohnung und Wassereinbruch 
im Keller: ) (01 70) 5 39 45 06
Bei lebensbedrohlichen Notfällen,  
Havarien und Bränden:  
Rettungsstelle des Kreises, 
Notruf 112,  ) (0 39 04) 4 23 15
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Grundstücksangebote
Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1625 in Größe von 800 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.960,00 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1626 in Größe von 644 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.187,80 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1629 in Größe von 643 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.182,85 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1644 in Größe von 649 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.212,55 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1649 in Größe von 619 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.064,05 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Interessenten bewerben sich bitte bis zum 07.03.2022 schriftlich bei der Stadt Haldensleben, 
Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter grundstuecke@haldensleben.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-1342.
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Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1651 in Größe von 758 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.752,10 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1652 in Größe von 620 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.069,00 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1656 in Größe von 795 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.935,25 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1657 in Größe von 795 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.935,25 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1658 in Größe von 794 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.930,30 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Interessenten bewerben sich bitte bis zum 07.03.2022 schriftlich bei der Stadt Haldensleben, 
Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter grundstuecke@haldensleben.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-1342.
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Interessenten bewerben sich bitte bis zum 07.03.2022 schriftlich bei der Stadt Haldensleben, 
Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter grundstuecke@haldensleben.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-1342.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1659 in Größe von 863 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 4.271,85 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstück 1660 in Größe von 915 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 4.529,25 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstücke 1615 und 1632 in Größe von insgesamt 800 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.960,00 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstücke 1618 und 1628 in Größe von insgesamt 737 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.648,15 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.

Die Stadt Haldensleben bietet im Bebauungsplan „Wohngebiet Gänsebreite / Neuen-
hofer Straße“, Haldensleben das Baugrundstück Grundstück der Gemarkung Haldens-
leben, Flur 9, Flurstücke 1619 und 1627 in Größe von insgesamt 738 m² an.
Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb des Baugrundstückes durch Kauf oder Bestel-
lung eines Erbbaurechtes.
Der Kaufpreis beträgt 99,00 €/m². Der jährliche Erbbauzins beträgt 3.653,10 €.
Das Baugrundstück ist erschlossen. Das Baugrundstück unterliegt dem Geltungsbe-
reich der Satzung der Stadt Haldensleben über die Wärmeversorgung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung).
Die Ausschreibung ist befristet bis zum 07.03.2022.
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Aktuelles

Die Stadt Haldensleben bietet mit so-
fortiger Wirkung eine Kleinstgarage im 
Garagenkomplex in der Schillerstraße in 
Haldensleben zur Vermietung an. Die 
Garage haben eine Größe von ca. 5 m².

Die Miete der Garage beträgt  
25,00 €/Monat. 

Die Stadt Haldensleben bietet mit sofor-
tiger Wirkung eine PKW-Garage in der 
Lüneburger Heerstraße in Haldensleben 
zur Miete an. 

Die Miete der Garage beträgt  
45,00 €/Monat.

Die Stadt Haldensleben bietet mit so-
fortiger Wirkung eine PKW-Garage im 
Garagenkomplex der Schillerstraße in 
Haldensleben zur Miete an. 

Die Miete der Garage beträgt  
45,00 €/Monat.

Interessenten bewerben sich bitte bis zum 07.03.2022 schriftlich bei der Stadt Haldensleben, 
Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter grundstuecke@haldensleben.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-1342.

NACHRUF
Im Januar 2022 verstarb im Alter von 98 Jahren

Herr Hans-Otto Kieschke
Bürgermeister a.D. der Stadt Helmstedt

Als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Helmstedt hat sich Hans-Otto Kieschke mit großem Engagement und tiefer 
Überzeugung für das Zusammenwachsen von West und Ost eingesetzt. Ihm ist es zu verdanken, dass eine nunmehr 

über 32 Jahre bestehende Städtepartnerschaft zwischen den Städten Helmstedt und Haldensleben durch aktive  
Begegnungen gelebt und bereichert wird.

Auch nach seiner aktiven Dienstzeit war es ihm ein ganz besonderes Anliegen, Begegnungen verschiedener Kulturen 
in einem vereinten Europa immer weiter zu fördern und zu vertiefen.

Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.  

 Sabine Wendler Bärbel Ziese
 Stellv. Bürgermeisterin Vorsitzende
 der Stadt Haldensleben      Städtepartnerschaftsverein Haldensleben e. V.

NACHRUF
Tief betroffen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass 

Herr Mario Neumann
aus dem Leben geschieden ist.

Herr Neumann war bei der Stadt Haldensleben als Stadthofmitarbeiter tätig. Er hat sich durch Engagement und Einsatzbereit-
schaft während seiner Tätigkeit die Achtung und Anerkennung seiner Vorgesetzten und Kollegen erworben.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen.
  

 Sabine Wendler Die Beschäftigten und Personalrat
 Stellv. Bürgermeisterin der Stadt Haldensleben
 der Stadt Haldensleben      
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Wahlbekanntmachung

1.  Am 13. März 2022
 findet die Bürgermeisterwahl
 in der Stadt Haldensleben
 statt.
 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2.   Die Stadt Haldensleben ist in folgende 14 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

WBZ Bezeichnung Anschrift barrierefrei

1 Rathaus Sitzungssaal Markt 20-22, 39340 Haldensleben ja

2 Grundschule Otto Boye Bülstringer Str. 25, 39340 Haldensleben ja

3 KulturFabrik Haldensleben Gerikestr. 3 a, 39340 Haldensleben ja

4 Grundschule Gebrüder Alstein Rottmeisterstr. 57, 39340 Haldensleben ja

5 Kreisvolkshochschule Warmsdorfer Str. 20, 39340  Haldensleben ja

6 Grundschule Erich Kästner Waldring 112, 39340 Haldensleben ja

7 J.-Nathusius-Schule Lüneburger Heerstr. 22, 39340 Haldensleben ja

8 Berufsbildende Schulen Neuhaldensleber Str. 46 f, 39340 Haldensleben ja

9 Mozartcafé Hegner Wedringer Str. 8, 39340 Haldensleben nein

10 Feuerwehrgerätehaus Satuelle Bahnhofsweg 2, 39345 Satuelle ja

Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte,
Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Stadt Wanzleben-Börde

Änderungsanordnung Nr. 3 vom 18.11.2021 - Berichtigung

Die Änderungsanordnung Nr.3 zum Flurbereinigungsverfahren Dolle BAB A14, 
Verf.-Kennung: BK 7004 wurde öffentlich bekanntgemacht.

Folgende Berichtigung wird hiermit bekanntgemacht.

Dem Unterzeichnenden wird „Im Auftrag“ voran gestellt.

Wanzleben, den 20.12.2021

Im Auftrag

gez. Luise Strauß       

Hinweis zum Datenschutz: Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz werden im vorliegenden Flur-
bereinigungsverfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Die daten-
schutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: www.lsaurl.de/alffmittedsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF Mitte 
erhältlich.
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11 Dorfgemeinschaftshaus Wedringen Magdeburger Str. 39-41, 39345 Wedringen nein

12 Feuerwehrgerätehaus Uthmöden Windmühlenbergstr. 2 a, 39345 Uthmöden ja

13 Bürgerhaus (Jugendclub) Hundisburg Thiestr. 1 A, 39343 Hundisburg nein

14 Sporthalle Clubraum Süplingen Gartenweg 11, 39343 Süplingen ja
 
 

  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 20.02.2022 zugestellt werden, sind der Wahlbezirk und 

das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person wählen kann. 
 

Die Briefwahlvorstände treten am 13.03.2022 um 14.00 Uhr im Rathaus, Markt 20 – 22,  

39340 Haldensleben zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen.
 

3.  Jede wählende Person hat eine Stimme. 
 

4.   Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten.  

Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und jeweils ein Feld für jede Bewerberin/ jeden Bewerber zur Kennzeichnung.
 

5.   Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem Stimmzettel durch  

Ankreuzen oder in sonstiger Weise die Bewerberin/ den Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet,  

der oder dem sie ihre Stimme geben will. 
 

Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimmzettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig! 
 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 

dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

In der Wahlkabine darf nicht gefilmt oder fotografiert werden.
 

6.  Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen.
 

7.  Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur in dem für sie/ ihn zuständigen Wahllokal abgeben.
 

8.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, 

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder  

b)  durch Briefwahl 

teilnehmen.
 

9.   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständigen Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amt-

lichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

10.  Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt: 

a)  Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzettel, finden gleichzeitig mehrere Wahlen  

     statt, die Stimmzettel der Wahlen, für die sie wahlberechtigt ist. 

b)  Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen. 

c)  Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides  

     statt zur Briefwahl. 

d)  Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen  

     Wahlbriefumschlag. 

e)  Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
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     f)   Sie übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so    

    rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit eingeht. Der Wahlbrief kann auch  

    dort abgegeben werden. 

Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die 

Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem Wahlschein zu entnehmen. 
 

Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, 

kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. 

11.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-

nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts 

möglich ist. Die hygienischen Vorschriften der jeweils geltenden Verordnung 

über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt sind zu beachten.
 

12.  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-

buches).
 

Haldensleben, den 17.02.22

Wendler, 

Stadtwahlleiterin

Stadt Haldensleben , den 17.02.2022
Die Stadtwahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Stadtwahlausschusses

Der Wahlausschuss der Stadt Haldensleben tagt am Mittwoch, d. 16.03.2022, 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Haldensleben, 
Markt 20-22, 39340 Haldensleben, Sitzungssaal (Raum 230).

Tagesordnung:

1. Feststellung des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl am 13.03.2022 sowie Entscheidung über eine eventuelle Stichwahl
2. Sonstiges

Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt zu der Sitzung.

Wendler, 
Stadtwahlleiterin
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Stadt Haldensleben , den 17.02.2022
Die Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Bürgermeisterwahl am 13.03.2022

Der Wahlausschuss der Stadt Haldensleben hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 auf der Grundlage des § 30 Abs. 5 des Kom-
munalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) folgende Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 13. März 2022 
in der Stadt Haldensleben zugelassen. Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 30 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA).

Lfd. Nr. Name, Vorname Beruf/Stand Geburtsjahr Wohnort Partei/
Wählergruppe/
Einzelbewerber/in

1 Blenkle, Regina Bürgermeisterin 1961 39340 Haldensleben Einzelbewerberin

2 Hieber, Bernhard Selbständiger  
IT-Kaufmann

1968 39340 Haldensleben SPD

3 Job, Nicole Wirtschaftsförderin 1976 39340 Haldensleben Einzelbewerberin

4 Meyer, Danny Angestellter 1976 39340 Haldensleben CDU

5 Reinke, Anja Dipl.-Ing. (FH) 1970 39340 Haldensleben Einzelbewerberin

6 Schlahsa, Michael Polizeibeamter 1976 39167 Irxleben dieBasis

7 Scholz, Stefan Sachbearbeiter Field 
Administrator

1970 39340 Haldensleben Einzelbewerber

8 Schünemann, Frank Unternehmer 1962 39340 Haldensleben Einzelbewerber

9 Siegl, Patrick Diplom-
Verwaltungswirt (FH)

1976 39340 Haldensleben Einzelbewerber

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher, weiblicher und diverser Form.

Wendler, 
Stadtwahlleiterin 
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Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,

Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten

im Rahmen des bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens zum Vorhaben 

Hartsteintagebau Dönstedt-Eiche

über die Zulassung des vorzeitigen Beginns zur Durchführung von vorbereitenden Maßnahmen 
zur Fortführung der Gewinnung 

Gemäß § 5a Bundesberggesetz (BBergG) sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) 
i.V.m. § 74 Abs. 4 und Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) wird bekannt gegeben:

Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) vom 24.01.2022 - Az. 33-05120-4310-
900/2022 - ist der vorzeitige Beginn zur Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vorbereitung der Fortführung des Hart-
steintagebaus Dönstedt-Eiche im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes Fortfüh-
rung des Hartsteintagebaus Dönstedt-Eiche gemäß § 57b Abs. 1 BBergG zugelassen worden.

Die Norddeutsche Naturstein GmbH, im Folgenden als Antragstellerin bezeichnet, beantragte am 28.05.2020 beim Landesamt 
für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes für das Vorhaben Fortführung der 
Rohstoffgewinnung im Hartsteintagebau Dönstedt-Eiche. Die Antragstellerin beabsichtigt eine Fortführung der Gewinnung von 
Hartgestein auf einer Gesamtantragsfläche von 99,6 ha. Davon entfallen 25,1 ha auf eine Flächenneuinanspruchnahme für die 
Rohstoffgewinnung. Auf weiteren 62,8 ha ändert sich die Herrichtungsplanung und auf einer Fläche von 28,6 ha erfolgt eine Ver-
tiefung im Bestandstagebau. Zudem werden 11,7 ha der Gesamtantragsfläche für Randstreifen und Flächen für naturschutzrecht-
liche Maßnahmen genutzt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens erfolgt auf 19,3 ha eine Waldumwandlung. Die 
Laufzeit des Vorhabens beträgt 35 Jahre. Nach Abschluss der Gewinnungstätigkeit entsteht ein Gewässer. Das Vorhaben umfasst 
neben der Erweiterung des bestehenden Hartsteintagebaus Dönstedt-Eiche auch die auf Grund der mit dem Vorhaben verbun-
denen naturschutzrechtlichen Eingriffswirkungen erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. §§ 72 bis 78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

Das LAGB ist die zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde.

Nach Beendigung der Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet und Ablauf der Einwendungsfrist fand die Online-Konsulta-
tion vom 08.07.2021 bis 21.07.2021 statt. 

Mit dem Antrag vom 28.05.2020 hat die Antragstellerin die Zulassung des vorzeitigen Beginns beantragt. Diesen Antrag hat die 
Antragstellerin mit Unterlage vom 12.10.2021 konkretisiert.

Das LAGB hat den vorzeitigen Beginn mit Bescheid vom 24.01.2022, Az.: 33-05120-5102-900/2022, zugelassen.

Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung:
Auf den Antrag der NNG Norddeutsche Naturstein GmbH (Antragstellerin) vom 28.05.2020, präzisiert mit den Unterlagen vom 
12.10.2021, wird gemäß § 57b Abs. 1 Bundesberggesetz (BBergG) unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen, 
dass bereits vor einer Entscheidung über die beantragte Planfeststellung des Rahmenbetriebsplans zur Fortführung des Hartstein-
tagebaus Dönstedt-Eiche mit der Ausführung des Vorhabens teilweise begonnen werden darf.
Die Zulassung des vorzeitigen Beginns umfasst die Durchführung von Baumfällarbeiten mit Stubbenrodung auf zwei Teilflächen 
mit einer Gesamtflächengröße von 2,25 ha der unverritzten Vorhabenfläche für die Fortführung der Rohstoffgewinnung.

Hinweise zur Zulassungsentscheidung:
Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen.
Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht des Lan-
des Sachsen-Anhalt in Magdeburg erhoben werden.

Hinweise zur Auslegung der Entscheidung:
Gemäß § 1 Nr. 6 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) sind die Vorschriften des PlanSiG auf das bergrechtliche Planfeststel-
lungsverfahren anwendbar. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie wird die Auslegung der Zulassung des Antrags auf vor-
zeitigen Beginn sowie des Antrags auf vorzeitigen Beginn gem. § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG i.V.m. § 27a Abs. 1 S. 2 VwVfG durch 
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Jeweils eine Ausfertigung der Zulassungsentscheidung mit einer Ausfertigung der der 
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Entscheidung zu Grunde liegenden Unterlagen stehen in der Zeit vom

14.02.2022 bis einschließlich 28.02.2022

auf der Internetseite des LAGB unter https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/doenstedt-eiche/ oder über die 
Homepage des LAGB http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/ und dort über den Pfad „Service ➝ Bekanntmachungen ➝ Dönstedt-
Eiche“ zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Als zusätzliches Informationsangebot werden jeweils eine Ausfertigung der Zulassung des Antrags auf vorzeitigen Beginn sowie 
eine Ausfertigung des Antrags auf vorzeitigen Beginn gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 PlanSiG in den nachstehend aufgeführten Ausle-
gungsstellen in den jeweils angegebenen Zeiträumen unter Beachtung der jeweils gültigen allgemeinen Abstands- und Hygienevor-
schriften zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Es ist möglich, dass aufgrund der Eindämmung der COVID-19-Pandemie die entsprechenden Auslegungsgebäude zunächst ver-
schlossen und nur nach Terminabsprache zugänglich sind. Aus der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt in der jeweils aktuellen Fassung resultierende Einschränkungen 
sind zu beachten. Weitere Einschränkungen zur Einsichtnahme in die Unterlagen sind ggf. auf der Homepage der Gemeinden 
einsehbar oder können telefonisch erfragt werden. 

•   Einheitsgemeinde Haldensleben, Bürgerbüro der Stadt Haldensleben,  
Markt 20-22, 39340 Haldenleben:

Auslegungszeitraum:

28.02.2022 bis einschließlich 14.03.2022 

Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Sollten im angegebenen Zeitraum die aufgrund der COVID-19-Pandemie derzeit geltenden Zugangsbeschränkungen 
zum Auslegungsort fortbestehen, erfolgt die Auslegung zusätzlich in der Stadtverwaltung der Stadt Haldensleben, 
Bauamt, Abteilung Stadtplanung und Umwelt, Markt 20-22, 39340 Haldensleben:

Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Der Zugang zu den Diensträumen ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich (03904/479-2331).

Bitte beachten Sie während der Einsichtnahme die allgemeinen Hygieneregeln der aktuellen Verordnung über Maß-
nahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt. 

Während der Einsichtnahme sind die allgemeinen Hygieneregeln der aktuellen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 
Sollte es infolge der COVlD-19-Situation während der Auslegung der Unterlagen zu einer vollständigen Schließung von Ausle-
gungsstellen für den Publikumsverkehr kommen oder der Zugang zu Auslegungsstellen einzelnen Personen aus sonstigen pan-
demiebedingten Gründen untersagt sein, wird als weiteres zusätzliches Informationsangebot im vorgenannten Zeitraum gem.  
§ 3 Abs. 2 Satz 2 PlanSiG der Versand der Unterlagen auf einem USB-Stick angeboten. Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen, 
können die Zulassungsentscheidung sowie die der Entscheidung zu Grunde liegenden Unterlagen unter poststelle.lagb@sachsen-
anhalt.de oder telefonisch unter 0345 5212 0 angefordert werden. 
Mit dem Ende der zweiwöchigen Veröffentlichung im Internet gilt die Entscheidung den Betroffenen sowie denjenigen gegenüber, 
denen Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz zustehen, als bekannt gegeben.

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die Zulassungsentscheidung von denjenigen, denen Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz zustehen und denjenigen, denen die Entscheidung bekannt zu geben war, beim Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt, Köthener Straße 38, 06118 Halle, schriftlich oder elektronisch (poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de 
oder telefonisch unter 0345 5212 0) angefordert werden.

Diese Bekanntmachung ist im Internet unter www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/ abrufbar.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das LAGB erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Datenschutzerklärung des LAGB finden Sie unter https://lagb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/LaGB/bergwesen/pdf/LAGB_
Datenschutzerklaerung_2019.pdf oder über die Homepage des LAGB http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/ und dort über den Pfad 
„Bergbau ➝ Besondere Verwaltungsverfahren ➝ Datenschutzerklärung.



Frivol als auch! 
Winter-Comedy mit Kathy Leen (Gesang) 

und Holger Miersch (Klavier) 
 

Sonntag, 27.02.2022 
17 Uhr im Akademiesaal  
auf Schloss Hundisburg 

 
Die Goldenen Zwanziger in Swing, Chansons & Nonsens-

Schlagern. Kathy Leen haucht unvergessenen Schlagern und 
pikanten Raritäten mit ihren oft eindeutig zweideutigen Texten 

neuen Atem ein. Holger Miersch begleitet am Pianola. Für 
Kenner ein Wiedertreffen mit den schönsten Melodien der Zeit 

und für alle anderen eine wahre Neuentdeckung. 
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch die aktuellen 

Zugangsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie!  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 
KULTUR-Landschaft 
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